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5.9. Hausaufgaben im Sportunterricht 

Hausaufgaben können prinzipiell zur Vorbereitung, Nachbereitung, Vertiefung und 
Erweiterung der Unterrichtsinhalte dienen. 

Die Fachkonferenz Sport schließt sich dem pädagogischen Auftrag an, verantwortungs-
voll mit der Lernzeit der Schülerinnen und Schüler umzugehen. Kinder und Jugendliche 
brauchen Zeit sich in der Welt zu orientieren, sich auszuprobieren. Sie brauchen Zeit 
für Freundschaft und Familie, für Freizeitaktivitäten und für Erholungsmöglichkeiten.  

Andererseits tragen Hausaufgaben dem Anspruch der Fachkonferenz Sport entspre-
chend auch im Sportunterricht zur Qualitätssicherung bei. Daraus ergibt sich für die 
Mitglieder der Fachkonferenz Sport die Verpflichtung, Hausaufgaben pädagogisch be-
hutsam und didaktisch effizient zu konzipieren.  

Hausaufgaben als Übungs-, Anwendungs- und Vorbereitungsaufgaben sollten im Fach 
Sport in der Sekundarstufe I deshalb im Wesentlichen beschränkt bleiben auf Prozesse, 
die zwar im Unterricht initiiert werden, deren geforderte Ergebnisse in Form von Kom-
petenzerwartungen (z. B. Ausdauerleistungen) aber durch schulischen Unterricht allein 
nicht hinreichend kontinuierlich und vertiefend realisiert werden können. Dabei sind 
differenzierte Aufgabenstellungen geeignet, den unterschiedlichen Fähigkeiten und 
der unterschiedlichen Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen. 

Um den individuellen Belastungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, 
beachten die Mitglieder der Fachkonferenz, dass die vereinbarten Hausaufgaben im 
jeweiligen Unterrichtsvorhaben schriftlich festgehalten werden, um eine unnötige An-
häufung oder Dopplung von Hausaufgaben zu vermeiden. Die Hausaufgaben sind im 
Klassenbuch festzuhalten.  

 

 

5.10. Entschlüsselung von Operatoren zur Bewältigung von Aufgaben  

Die offiziellen, fächerspezifischen Operatorenlisten des Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen stellen Handlungsaufforderungen dar, 
um fachspezifische - mündliche oder schriftliche - Aufgaben für Schülerinnen und Schü-
lern zu initiieren, zu lenken und zu strukturieren. Sie bestimmen letztendlich die In-
strumente und Methoden, auf die Lernende zur Lösung der Aufgabe zurückgreifen.  
Wie erfolgreich diese bewältigt wird, hängt maßgeblich davon ab, ob die Lernenden 
den jeweiligen Operator entschlüsseln können. Das ist besonders bei komplexen Ope-
ratoren (wie z. B. erörtern) wichtig und bedarf der genauen Analyse des Operators 
sowie einem intensiven Übungsprozess bei Schülerinnen und Schülern.  
Die Fachkonferenz stellt durch gezielt ausgewählte und verantwortungsvoll eingesetz-
te mündliche und schriftliche Übungen sicher, dass Fachlehrerinnen und Lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler ein gemeinsames Verständnis vom Kerninhalt der für die 
Sekundarstufe I grundlegenden Operatoren (der Definition) - unter Berücksichtigung 
des Anforderungsbereichs - und der für ihre Umsetzung sinnvollen Schrittfolge (der 
Methode) haben. Dazu trifft die Fachkonferenz eine Auswahl von Operatoren, die bis 
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zum Ende der Sekundarstufe I betont werden und durch schriftliche Übungen gesichert 
werden sollen.  
Folgende Auswahl von Operatoren (z.T. für die Sek. I mit reduzierten Anspruch) aus der 
Operatorenliste für den Sportunterricht in der Sekundarstufe II wird verbindlich bis 
zum Ende der Sekundarstufe I von der Fachkonferenz in den jeweiligen Unterrichts-
vorhaben festgelegt. 
 

Operator AFB Definition - Sekundarstufe I 

Benennen I ohne nähere Erläuterungen aufzählen 

Beschreiben I (- II) einfache Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge unter Dar-
stellen Verwendung der Fachsprache in eigenen Worten wiederge-
ben 

Ein-/Zuordnen I – II einen Sachverhalt in einen konkreten Zusammenhang einfügen 

Skizzieren I – II grundlegende Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse kurz und 
übersichtlich     ( z.B. mit Hilfe von Diagramme, Abbildungen, Tabel-
len) beschreiben 

Zusammenfassen I – II wesentliche Aussagen strukturiert wiedergeben 

Analysieren II Unter gezielten Fragestellungen Ergebnisse darstellen 

Anwenden/ Übertra-
gen 

II (- III) einen bekannten Sachverhalt, eine bekannte Methode auf eine neue 
Problemstellung beziehen 

Erklären II (- III) ein Phänomen oder einen Sachverhalt auf Gesetzmäßigkeiten zurück-
führen 

Vergleichen / Gegen-
überstellen  

II (- III) nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten oder 
Kriterien Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermit-
teln und gegenüberstellen 

Auswerten II (- III) Arbeits- und Lernprozesse, Daten oder Einzelergebnisse in einer ab-
schließenden Gesamtaussage zusammenfassen 

Begründen II – III einen angegebenen Sachverhalt auf Gesetzmäßigkeiten zurückführen 
bzw. hinsichtlich Ursachen und Auswirkungen nachvollziehbar Zu-
sammenhänge herstellen 

Beurteilen III zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung 
von Fachwissen und Fachmethoden auf Grund von ausgewiesenen 
Kriterien formulieren und begründen 

1 

 

 

                                            
1
 http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-

i/gymnasium-g8/sport-g8/hinweise-und-beispiele-sport/schulinterner-lehrplan-sport.html, (Der schulin-
terne Lehrplan zum Download); zuletzt geprüft am 01.10.2014 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8/sport-g8/hinweise-und-beispiele-sport/schulinterner-lehrplan-sport.html
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8/sport-g8/hinweise-und-beispiele-sport/schulinterner-lehrplan-sport.html
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6. Entscheidungen zur Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I 

Die Fachkonferenz des Ruhr-Gymnasiums vereinbart ein Konzept zur Leistungsbewer-
tung auf der Grundlage des Kernlehrplans Sport NRW, in welchem festgelegt ist, wel-
che Grundsätze und Formen der Leistungsmessung und Leistungsbewertung verbind-
lich in den jeweiligen Jahrgangsstufen gelten bzw. zu erbringen sind. Sie stellt dadurch 
die Vergleichbarkeit der Anforderungen innerhalb einzelner Jahrgangsstufen und 
Schulstufen sicher.  

Die Leistungsbeurteilung orientiert sich dabei am spezifischen Lernvermögen, an den 
im Lehrplan beschriebenen Kompetenzerwartungen und jeweils ausgewiesenen Ziel-
setzungen eines Unterrichtsvorhabens.  

Die Leistungsbeurteilung berücksichtigt die Stimmigkeit von Lernerfolgsüberprüfungen 
im Gesamtzusammenhang des Kernlehrplans Sport. Sie orientiert sich am spezifischen 
Lernvermögen und an den im Lehrplan beschriebenen Kompetenzerwartungen, wobei 
neben den Ergebnissen auch die Prozesse selbst einzubeziehen sind.  

 

 

6.1. Grundsätze der Leistungsbewertung 

Folgende Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Sport der Sekundarstufe I wer-
den von der Fachkonferenz Sport am Ruhr-Gymnasium verbindlich festgelegt: 

 Bewertung auf der Grundlage der Bewegungsfelder/ Sportbereiche 

Leistungsbewertung im Laufe der Sekundarstufe I bezieht sich auf alle Bewe-
gungsfelder und Sportbereiche. Es wird sichergestellt, dass sich die Leistungs-
bewertung entsprechend der Anzahl und inhaltlichen Schwerpunkte der Kom-
petenzerwartungen verhält, eine Beschränkung auf einzelne Bewegungsfelder 
und Sportbereiche/Kompetenzerwartungen ist nicht erlaubt. 

 Bewertung unter Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche 

Der Sportunterricht in der Sekundarstufe I ist einem Unterrichtsprinzip der re-
flektierten Praxis verpflichtet. Deshalb ist der Bereich Bewegungs- und Wahr-
nehmungskompetenz jeweils Ausgangspunkt für die Entfaltung der Methoden- 
und Urteilskompetenz.  

Die Leistungsbewertung im Fach Sport bezieht sich auf alle Kompetenzbereiche 
des Kernlehrplans Sport: 

o Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Bewegungs- und Wahr-
nehmungskompetenz bezieht sich auf psycho-physische, technisch-
koordinative, taktisch-kognitive sowie ästhetisch-gestalterische Fertig-
keiten und Fähigkeiten. Darüber hinaus berücksichtigt dieser Kompe-
tenzbereich aber auch das Einbringen systematischen, grundlegenden 
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Wissens in den Bereichen Bewegung, Spiel und Sport. Von zentraler Be-
deutung für die Realisierung des eigenen sportlichen Handelns und für 
sportliches Handeln im sozialen Kontext ist, über sporttheoretisches 
Hintergrundwissen sowie Fach- und Sachkenntnisse aus den unter-
schiedlichen Sinngebungsbereichen des Sports zu verfügen und mit die-
sem Wissen situationsangemessen umgehen zu können. 
 

o Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Methodenkompetenz be-
zieht sich auf methodisch-strategische wie auch sozial-kommunikative 
Methoden und Formen selbstständigen Arbeitens allein und in der 
Gruppe. Einerseits sind grundlegende Verfahren, sportbezogene Infor-
mationen und relevantes Fachwissen zu beschaffen, aufzubereiten, zu 
strukturieren. Andererseits sind Verfahrenskenntnisse und Fähigkeiten, 
sich selbstständig strukturiert und systematisch mit Aufgaben aus den 
Bereichen sportlichen Handelns auseinander zu setzen und eigenver-
antwortlich angemessene Lösungswege sowie Handlungspläne zu ent-
werfen in die Leistungsbewertung einzubeziehen. Darüber hinaus sind 
Verfahren in die Leistungsbewertung im Sportunterricht einzubeziehen, 
die sporttypischen Handlungssituationen in der Gruppe angemessen zu 
berücksichtigen.  
 

o Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Urteilskompetenz ist eng 
verknüpft mit Leistungen in allen Kompetenzbereichen. Es umfasst eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem erarbeiteten fachlichen und me-
thodischen Hintergrundwissen und der erlebten sportlichen Wirklich-
keit, indem das selbstständige, auf Kriterien gestützte begründete Beur-
teilen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert das Finden eines eigenen Ur-
teils ebenso wie das verständigungsorientierte Abwägen und den ver-
ständnisvoll reflektierten Umgang mit Anderen auch in der Sportpraxis. 
Urteilskompetenz zielt somit auf argumentativ schlüssiges Abwägen und 
Beurteilen, das sich sowohl auf sportpraktische Erfahrungen als auch 
auf fachliche und methodische Kenntnisse stützt. Darüber hinaus zielt 
das Reflektieren und Einordnen von Lernerfahrungen im Zusammen-
hang mit verschiedenen Sinnrichtungen und Motiven sportlichen Han-
delns auf den Sinn des eigenen Tuns ab. Andererseits bezieht sie aber 
auch die kritische Auseinandersetzung mit Bewegungs-, Spiel- und 
Sportkulturen ein. 
 

 Bewertung vor dem Hintergrund sportbezogener Verhaltensdimensionen 

Folgende Aspekte sportbezogenen Verhaltens werden für die Leistungsbewer-
tung angemessen berücksichtigt, wobei die Angemessenheit und der Anteil an 
der Bewertung vom Anteil und von der jeweiligen Bedeutung innerhalb eines 
Unterrichtsvorhabens abhängen. 

Leistungen im Bereich sportbezogenen personalen und sozialen Verhaltens be-
ziehen sich immer auf Kriterien, die im Unterricht erarbeitet und eingeübt wer-
den können. Die bloße Auflistung von Beurteilungsaspekten reicht nicht aus, 
um sportbezogenes Verhalten angemessen zu beurteilen. 
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o Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen spielen im 
Sportunterricht eine bedeutsame Rolle. Leistungen in diesem Bereich 
beziehen sich auf das selbstständige und verantwortliche Gestalten von 
sportlichen Handlungssituationen. Leistungen in diesem Bereich berück-
sichtigen das Herrichten von Spielflächen und Geräten, das Verteilen 
von Rollen oder die Bildung von Mannschaften, das Vereinbaren von 
Regeln. Darüber hinaus beziehen sie sich – altersangemessen – auf ge-
genseitige Beratung, Hilfe sowie Korrektur beim Lernen, Üben und Trai-
nieren. 

o Anstrengungsbereitschaft spielt in der Leistungsbewertung produkt- 
und prozessbezogen eine wesentliche Rolle. Einerseits bezieht sich An-
strengungsbereitschaft konkret auf das unterrichtliche Geschehen und 
die Bereitschaft, darin engagiert und motiviert mitzuarbeiten. Anderer-
seits bezieht sich Anstrengungsbereitschaft aber auch auf die Fähigkeit, 
selbstständig und eigenverantwortlich die eigene psycho-physische Leis-
tungsfähigkeit kontinuierlich und vertieft auch außerhalb des Unter-
richts zu verbessern und zu erhalten, um darin erfolgreich mitarbeiten 
zu können. 

o Selbstständigkeit bezieht sich in der Leistungsbewertung im Sportunter-
richt auf die Fähigkeit, beim Geräteaufbau und -abbau zu helfen und Ei-
genverantwortung für die Sicherheit im Sportunterricht zu gewährleis-
ten. Darüber hinaus geht es auch darum, sich im Sportunterricht selbst-
ständig aufzuwärmen, intensiv zu üben und zu trainieren sowie sich auf 
den Sportunterricht angemessen vor- und nachzubereiten sowie für ei-
ne angemessene Sportbekleidung zu sorgen. 

o Fairness, Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit beziehen sich darauf, 
sich im jeweiligen Unterrichtsvorhaben an die Regeln des fairen Um-
gangs miteinander zu halten, die Bereitschaft zu zeigen, berechtigte In-
teressen auch mal zurückzustellen, sowie in allen Gruppen konstruktiv 
mitzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. 
 

 Bewertung vor dem Hintergrund individuellen Leistungsvermögens  

Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler individuelle 
Rückmeldungen über ihren Leistungsstand zu ermöglichen und sie vor dem Hin-
tergrund ihres Leistungsvermögens individuell zu fördern und zu stärken. Sie ist 
damit einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das das indivi-
duelle Leistungsvermögen sowie der individuelle Lernfortschritt in der Leis-
tungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

 Bewertung vor dem Hintergrund von Transparenz und Angemessenheit  

Eine (sach-)gerechte Leistungsbewertung setzt voraus, dass Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte jeweils zu Beginn des Schuljahres 
mit den Leistungsanforderungen des Sportunterrichts in der jeweiligen Jahr-
gangsstufe durch die Sportlehrkraft vertraut gemacht werden. Deshalb legt die 
jeweils unterrichtende Lehrkraft zu Beginn des Schuljahres die Grundsätze der 
Leistungsbewertung gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie deren Erzie-
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hungsberechtigten offen (z.B. Aushändigung einer Bewertungsmatrix). Zudem 
sind diese auf der Internetseite des Ruhr-Gymnasiums zu finden. 

Die Fachschaft empfiehlt, dass die unterrichtende Lehrkraft zu Beginn eines Un-
terrichtsvorhabens – neben der Darlegung der Zielsetzungen sowie der inhaltli-
chen Schwerpunkte – die Leistungsbewertung durch die Offenlegung der kon-
kreten Leistungsanforderungen sowie der angestrebten Kompetenzen bzw. 
durch die gemeinsame Erarbeitung von Kriterien zur Leistungsbewertung 
transparent macht. Lern-, Übungs- und Prüfungssituationen stehen dazu inhalt-
lich und zeitlich in einem angemessenen Verhältnis zueinander. 

Jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens werden die Schülerinnen 
und Schüler über ihren Lernfortschritt sowie während des Unterrichtsvorha-
bens über entsprechende Maßnahmen zur individuellen (Leistungs-)Förderung 
im Sport informiert bzw. individuell beraten.  

 

 

6.2. Formen der Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung erfolgt gemäß Kernlehrplan Sport in vielfältigen Formen, die 
verbindlich vorgegeben werden. Diese Vielfalt dient der Möglichkeit zur differenzierten 
individuellen Rückmeldung über das Erreichen von Zielsetzungen im Sportunterricht 
sowie über den Könnens- und Lernfortschritt in Form von Lernerfolgsüberprüfungen, 
um diese für die individuelle Entwicklungsförderung von Schülerinnen und Schülern zu 
nutzen. Lehrkräften dienen die Lernerfolgsüberprüfungen dazu, Konsequenzen für das 
weitere pädagogische Handeln im Unterricht abzuleiten.  

Die Fachschaft vereinbart einen Minimalkonsens über verbindliche Formen der Leis-
tungsbewertung. Dabei beziehen sich die Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in 
der Gruppe) auf alle drei Kompetenzbereiche gemäß dem Kernlehrplan Sport.  

 

6.2.1. Prozessbezogene, unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfung  

Die prozessbezogene, unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfungen erwachsen 
aus dem konkreten Unterrichtsgeschehen auf der Grundlage zuvor festgelegter, der 
Lerngruppe bekannter Kriterien. Sie stellen in besonderer Weise ein geeignetes In-
strument zur individuellen Rückmeldung für das Erreichen von Lernzielen im Unterricht 
dar. Deshalb ist eine möglichst zeitnahe Rückmeldung zur erbrachten Leistung erfor-
derlich. Darüber hinaus ermöglichen prozessbezogene Lernerfolgsüberprüfungen in 
Form von Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen in ihrer Stetigkeit einzuschätzen und 
durch deren langfristige Begleitung und Unterstützung kontinuierlich zu entwickeln. 
Das gilt vor allem für den Bereich von Verhaltensdispositionen im Sport, die sich in 
partnerschaftlichem fairem, kooperativen sowie tolerantem Verhalten zeigen. Die un-
terrichtsbegleitenden, prozessbezogenen Lernerfolgsüberprüfungen beziehen sich auf 
folgende Formen: 
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 selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen  

 Mitgestaltung von Unterrichtssituationen 

 Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichter- und Kampfrich-
teraufgaben 

 Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

 Anstrengungsbereitschaft, Willenskraft, Kooperations- und Teamfähigkeit, Leis-
tungsbereitschaft 

 Beiträge (mündlich): Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenar-
beit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

 

6.2.2. Produktbezogene, punktuelle Lernerfolgsüberprüfung  

Produktbezogene, punktuelle Lernerfolgsüberprüfung setzen voraus, dass die Schüle-
rinnen und Schüler mit den an sie gestellten Anforderungen aus dem Unterricht ver-
traut sind und dass hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen des Erlernten im 
Unterricht bestand. Die Fachschaft Sport verständigt sich darüber, dass dies im Klas-
senbuch sorgfältig dokumentiert wird. Die punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen (al-
lein und/oder in der Gruppe) beziehen sich auf folgende Formen: 

 Demonstration von Bewegungshandeln, Präsentationen technisch-
koordinativer Fertigkeiten, taktisch-kognitiver sowie ästhetisch-gestalterischer 
Fähigkeiten 

 Fitness-/ Ausdauerleistungstests  

 Qualifikationsnachweise: Schwimmabzeichen, Sportabzeichen  

 Wettkämpfe: Mehrkämpfe, Turniere 

 selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen 

 Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen  

 Schriftliche Beiträge zum Unterricht, z. B. Übungen, Skizzen, Plakate, Tabellen, 
Kurzreferate, Stundenprotokolle, Übungs- oder Trainingsprotokolle, Lerntage-
bücher, Portfolios 

 Mündliche Beiträge zum Unterricht: z.B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Part-
ner- und Gruppenarbeit, Beiträge zum Unterrichtsgespräch 
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6.3. Leistungsanforderungen - Kriterien zur Leistungsbewertung 

Die Fachkonferenz Sport legt Kriterien (L 1 – L 17) für gute und ausreichende Leistun-
gen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie 7 bis 9 fest (s.u.). Dabei berücksichtigt sie die 
im Kernlehrplan formulierten Leistungsanforderungen sowie beobachtbares Verhalten, 
das in allen Bewegungsfeldern / Sportbereichen übergreifend erkennbar ist.  

Die Fachkonferenz vereinbart Mindestanforderungen für alle durch die Fachkonferenz 
im Rahmen der Obligatorik vereinbarten Unterrichtsvorhaben (siehe auch Rückseite 
der Unterrichtsvorhaben - Karten), die der Lerngruppe jeweils zu Beginn eines Unter-
richtsvorhabens vorgestellt werden sollten. Die vereinbarten Leistungsanforderungen 
der Unterrichtsvorhaben werden für die jeweiligen Unterrichtsvorhaben festgelegt und 
durch entsprechende bewegungsfeldbezogene Kriterien von der Lehrkraft konkreti-
siert. 

 

6.3.1. Leistungsanforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 - Übersicht 

Gute Leistungen Ende  
der Jgst. 6 

Leistungsanforderungen 
Ausreichende Leistungen Ende  

der Jgst. 6 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

Schülerinnen und Schüler verfügen in 
grundlegenden sportlichen Hand-
lungssituationen über insgesamt - 
den Anforderungen voll entspre-
chende - physische Leistungsvoraus-
setzungen zur angemessenen Bewäl-
tigung der Bewegungsaufgaben und 
dazu notwendiger konditioneller 
Fähigkeiten. 

psycho-physisch 
(6 L 1) 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
insgesamt über physische Leistungsvo-
raussetzungen, die bereits altersbezo-
gene Defizite aufweisen, die insgesamt 
aber noch grundlegendes sportliches 
Handeln ermöglichen; Einsicht und 
Wille zur Leistungsverbesserung sind 
vorhanden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
über grundlegende technisch- koor-
dinative Fähigkeiten in nahezu allen 
Bewegungsfeldern und Sportberei-
chen (u.a. Bewegungsgenauigkeit, -
fluss, -dynamik, -rhythmus); der Ge-
samteindruck der Bewegungsausfüh-
rungen wird auch bei kleinen Fehlern 
nicht beeinträchtigt. 

technisch-koordinativ 
(6 L 2) 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
über mäßig ausgeprägte technisch- 
koordinative Fähigkeiten (u.a. Bewe-
gungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -
rhythmus), die den Anforderungen zum 
Teil nicht mehr entsprechen; der Ge-
samteindruck der Bewegungsausfüh-
rungen wird auf Grund von Fehlern 
etwas beeinträchtigt. 

Schülerinnen und Schüler verhalten 
sich in den meisten sportlicher Hand-
lungssituationen sowie in grundle-
genden Spielhandlungen unter Be-
rücksichtigung der Beurteilungskrite-
rien taktisch-kognitiv situativ ange-
messen. 

taktisch-kognitiv 
(6 L 3) 

Schülerinnen und Schüler verhalten 
sich in sportlicher Handlungssituatio-
nen sowie grundlegenden Spielhand-
lungen situativ wenig angemessen; 
einfache Handlungssituationen können 
selten taktisch-kognitiv angemessen 
bewältigt werden. 

Schülerinnen und Schüler bewältigen 
ästhetisch- gestalterische Grundan-
forderungen entsprechend der Auf-
gabenstellung und berücksichtigen 
dazu geforderte Gestaltungs- und 

ästhetisch-gestalterisch 
(6 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen 
ästhetisch- gestalterische Grundanfor-
derungen selten entsprechend der 
Aufgabenstellung und berücksichtigen 
dazu nur zum Teil die geforderten 
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Ausführungskriterien jeweils situativ 
angemessen. 

Gestaltungs- und Ausführungskriterien. 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
über grundlegende Kenntnisse zum 
eigenen sportlichen Handeln in allen 
Inhaltsfeldern und können diese vor 
dem Hintergrund erlebter Praxis an 
ausgewählten Beispielen reflektiert 
anwenden und nutzen. Sie können 
jederzeit über ihr eigenes sportliches 
Handeln und das der anderen situativ 
angemessen reflektieren. 

Fachliche Kenntnisse 
zum eigenen sportli-

chen Handeln 
(6 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei 
den grundlegenden Kenntnissen zum 
eigenen sportlichen Handeln in Teilbe-
reichen Lücken auf  und verfügen nur 
über rudimentäre Kenntnisse zum 
eigenen sportlichen Handeln in allen 
Inhaltsfeldern und können über ihr 
eigenes sportliches Handeln und das 
der anderen wenig sachgerecht reflek-
tieren. 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
über grundlegende Kenntnisse zum 
sportlichen Handeln im sozialen Kon-
text. Sie verfügen über differenzierte 
und vertiefte Kenntnisse und Einsich-
ten in den entsprechenden Inhalts-
feldern und können diese beim Mit- 
und Gegeneinander stets sozialadä-
quat und teamorientiert anwenden. 

Fachliche Kenntnisse 
zum sportlichen Han-
deln im sozialen Kon-

text 
(6 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei 
den grundlegenden Kenntnissen zum 
sportlichen Handeln im sozialen Kon-
text in Teilbereichen Defizite auf. Sie 
verfügen nur über rudimentäre Kennt-
nisse und Einsichten in den entspre-
chenden Inhaltsfeldern und können 
ihre Kenntnisse beim Mit- und Gegen-
einander nicht sozialadäquat anwen-
den. 

--- 

Fachliche Kenntnisse 
zum Sport als Teil der 

gesellschaftlichen 
Wirklichkeit 

(6 L 7) 

--- 

Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler wenden 
grundlegende Fachmethoden sowie 
Methoden und Formen selbstständi-
gen Arbeitens selbstständig und 
eigenverantwortlich an und nutzen 
die Kenntnisse hierfür situationsan-
gemessen in anderen Sachzusam-
menhängen. 

Methodisch-
strategische Verfahren 

anwenden 
(6 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden 
grundlegende Fachmethoden sowie 
Methoden und Formen selbstständigen 
Arbeitens rudimentär und mit starker 
Unterstützung an. Sie können ihre 
schwach ausgeprägte Methodenkom-
petenz nicht immer situationsange-
messen auf andere Sachverhalte über-
tragen. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in 
nahezu allen sportlichen Handlungs-
situationen über grundlegende 
Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken und nut-
zen diese situativ beim gemeinsamen 
Sporttreiben. 

Sozial-kommunikative 
Verfahren anwenden 

(6 L 9) 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
beim sportlichen Handeln nur über 
unzureichende Gruppenarbeits-, Ge-
sprächs- und Kommunikationstechni-
ken. Sie nutzen diese beim gemeinsa-
men sportlichen Handeln nur selten 
situativ angemessen. 
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Gute Leistungen Ende  
der Jgst. 6 

Leistungsanforderungen 
Ausreichende Leistungen Ende  

der Jgst. 6 

Urteilskompetenz  

Schülerinnen und Schüler schätzen 
ihre individuelle psycho-physische 
Leistungsfähigkeit sowie ihre tech-
nisch- koordinativen, taktisch- kogni-
tiven und ästhetisch- gestalterischen 
Fähigkeiten und die der Mitschüle-
rinnen und Mitschüler mit Hilfe vor-
gegebener Kriterien selbstständig 
situationsangemessen ein. 

eigenes sportliches 
Handeln und das der 
Mitschülerinnen und 

Mitschüler 
(6 L 10) 

Schülerinnen und Schüler schätzen 
ihre individuelle psycho-physische 
Leistungsfähigkeit sowie ihre tech-
nisch- koordinativen, taktisch- kogniti-
ven und ästhetisch- gestalterischen 
Fähigkeiten und die der Mitschülerin-
nen und Mitschüler nur mit Hilfe 
grundlegend ein. Ihre Selbst- und 
Fremdwahrnehmung ist in nahezu 
allen Bereichen schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler schätzen 
ihre eigenen Kenntnisse und die der 
Mitschülerinnen und Mitschüler 
über sportbezogene Sachverhalte 
und Rahmenbedingungen weitge-
hend angemessen ein. 

Grundlegende Sachver-
halte/ Rahmenbedin-
gungen des eigenen 

sportlichen Handelns, 
des Handelns im sozia-

len Kontext 
(6 L 11) 

Schülerinnen und Schüler schätzen 
ihre eigenen Kenntnisse und die der 
Mitschülerinnen und Mitschüler  über 
sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen sehr vereinfacht 
und sachlich nicht immer angemessen 
bzw. häufig nur unter starker Mithilfe. 

Schülerinnen und Schüler schätzen 
die Anwendung und Nutzung me-
thodisch-strategischer sowie sozial-
kommunikativer Verfahren und 
Zugänge in Bewegung, Spiel und 
Sport bei sich selbst und anderen  
stets angemessen ein. 

methodisch-strategische 
und sozial-

kommunikative Verfah-
ren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und 

Sport 
(6 L 12) 

Schülerinnen und Schüler schätzen die 
Anwendung und Nutzung methodisch-
strategischer sowie sozial-
kommunikativer Verfahren und Zu-
gänge in Bewegung, Spiel und Sport 
bei sich selbst und anderen  oft nicht 
angemessen ein. 

Beobachtbares Verhalten 

Schülerinnen und Schüler unterstüt-
zen einen geordneten Unterrichtsab-
lauf und zeigen in verschiedenen 
sportlichen Handlungssituationen 
Verantwortungsbereitschaft für sich 
selbst und andere. Sie unterstützen 
weitgehend selbstständig das Her-
richten und Aufrechterhalten der 
Sportstätte. 

Selbst- und Mitverant-
wortung 
(6 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstützen 
den geordneten Unterrichtsablauf nur 
auf ausdrückliche Anweisung und 
zeigen in verschiedenen sportlichen 
Handlungssituationen kaum Verant-
wortungsbereitschaft für sich selbst 
und andere. Sie unterstützen das Her-
richten und Aufrechterhalten der 
Sportstätte nur auf ausdrückliche Auf-
forderung. 

Schülerinnen und Schüler zeigen in 
Lern-, Übungs-, Trainingsprozessen 
kontinuierlich eine hohe Bereit-
schaft, die Ziele des Unterrichts zu 
erreichen; das bezieht sich sowohl 
auf sportbezogene kognitive wie 
auch auf kognitive Prozesse. Sie 
zeigen hohe Anstrengungsbereit-
schaft. 

Leistungswille, Leistungs-
bereitschaft, Anstren-

gungsbereitschaft  
(6 L 14) 

Schülerinnen und Schüler zeigen in 
Lern-, Übungs-, Trainingsprozessen 
eine geringe Bereitschaft, die Ziele des 
Unterrichts zu erreichen; das bezieht 
sich sowohl auf sportbezogene kogni-
tive wie auch auf kognitive Prozesse. 
Sie zeigen von sich aus kaum Anstren-
gungsbereitschaft. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich 
im Sportunterricht situationsange-
messen eigene Ziele und verfolgen 
diese weitgehend selbstständig  bis 
zur Zielerreichung.   

Selbstständigkeit 
(6 L 15) 

Schülerinnen und Schüler setzen sich 
im Sportunterricht situationsangemes-
sen selten eigene Ziele und müssen im 
Lern- Übungs- und Trainingsprozess  
vom Lehrer zur Zielerreichung  eng 
geführt werden. 
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Schülerinnen und Schüler kennen die 
bewegungsfeld- und sportbereichs-
spezifischen Organisations- und 
Sicherheitsbedingungen und wenden 
diese allein und in der Gruppe unter 
Aufsicht der Lehrkraft sachgerecht 
an. 

Mitgestaltung und Orga-
nisation von Rahmenbe-

dingungen 
(6 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
bewegungsfeld- und sportbereichsspe-
zifischen Organisations- und Sicher-
heitsbedingungen nur teilweise und 
wenden diese nur auf ausdrückliche 
Aufforderung des Lehrers und unter 
seiner Anleitung sachgerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein 
auf Gerechtigkeit ausgerichtetes 
Werteverständnis und kooperieren 
in sportlichen Handlungssituationen 
alters- und situationsadäquat. Sie 
nehmen Rücksicht auf andere und 
zeigen Konfliktfähigkeit und Empa-
thie. Darüber hinaus können sie ihr 
eigenes Verhalten sowie das Verhal-
ten der anderen in Wettkampf- und 
Spielsituationen angemessen reflek-
tieren.  

Fairness, Kooperations-
bereitschaft und –

fähigkeit 
(6 L 17) 

Schülerinnen und Schüler verhalten 
sich in einfachen Spielhandlungen 
sowie  in sportlichen Handlungssitua-
tionen häufig situativ unangemessen. 
Sie haben überwiegend den eigenen 
Vorteil im Blick und zeigen sich wenig 
einsichtig im Blick auf die Wertevor-
stellungen und Lösungsmöglichkeiten 
anderer. Darüber hinaus können sie 
kaum kritische Distanz zu ihrem eige-
nen sportlichen Handeln entwickeln.  
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6.3.2. Leistungsanforderungen am Ende der Jahrgangsstufen 9 - Übersicht 

Gute Leistungen Ende 
der Jgst. 9 

Leistungsanforderungen 
Ausreichende Leistungen Ende 

der Jgst.9 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  

Schülerinnen und Schüler zeigen 
eine dauerhaft hohe Leistungs- und 
Anstrengungsbereitschaft sowie 
einen individuell förderlichen Leis-
tungswillen ohne Rücksicht auf indi-
viduelle sportliche Interessen und 
Neigungen. Darüber hinaus zeigen 
sie die Bereitschaft, diese auch wei-
terhin zu verbessern. 

psycho-physisch 
(9 L 1) 

Schülerinnen und Schüler zeigen häu-
fig eine geringe Leistungs- und An-
strengungsbereitschaft sowie einen 
nur gering ausgeprägten Leistungswil-
len. Die psycho-physische Belastbar-
keit ist schwach entwickelt. Es ist häu-
fig ein Vermeidungsverhalten zu be-
obachten.  Einsicht und Wille zur Leis-
tungssteigerung sind wenig ausge-
prägt. 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
in komplexen technisch- koordinati-
ve Anforderungen (u.a. Bewegungs-
genauigkeit, -fluss, -dynamik, -
rhythmus) in nahezu allen Bewe-
gungsfeldern und Sportbereichen 
über ausgeprägte technisch- koordi-
native Fertigkeiten; der Gesamtein-
druck der Bewegungsausführungen 
ist sicher und zeigt hohe Bewe-
gungsqualität. 

technisch-koordinativ 
(9 L 2) 

Schülerinnen und Schüler weisen 
technisch- koordinative Mängel auf 
(u.a. bei Bewegungsgenauigkeit, -
fluss, -dynamik, -rhythmus), die den 
Anforderungen kaum entsprechen; 
der Gesamteindruck der Bewegungs-
ausführungen wird auf Grund von 
Fehlern in der Bewegungsausführung 
qualitativ gemindert. Der Bewegungs-
fluss muss unterbrochen werden. 

Schülerinnen und Schüler verhalten 
sich in den meisten sportlichen 
Handlungssituationen sowie in 
grundlegenden Spielhandlungen 
taktisch-kognitiv situativ stets an-
gemessen. Eine ausgeprägt differen-
zierte Selbst- und Fremdwahrneh-
mung führt auch unter Druckbedin-
gungen zu sachgerechten und situa-
tiv angemessenen taktisch-
kognitiven Entscheidungen. 

taktisch-kognitiv 
(9 L 3) 

Schülerinnen und Schüler verhalten 
sich in den meisten sportlichen Hand-
lungssituationen sowie in grundlegen-
den Spielhandlungen taktisch-kognitiv 
situativ selten angemessen. Eine feh-
lerhafte Selbst- und Fremdwahrneh-
mung führt oftmals – bereits bei ge-
ringen Druckbedingungen - zu fehler-
haften taktisch-kognitiven Entschei-
dungen. 

Schülerinnen und Schüler bewälti-
gen auch komplexe ästhetisch- ge-
stalterische Anforderungen entspre-
chend der Aufgabenstellung. Sie 
berücksichtigen dazu geforderte 
Gestaltungs- und Ausführungskrite-
rien stets situativ angemessen. 

ästhetisch-gestalterisch 
(9 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen 
komplexe ästhetisch- gestalterische 
Anforderungen selten entsprechend 
der Aufgabenstellung und berücksich-
tigen dazu nur zum Teil die geforder-
ten Gestaltungs- und Ausführungskri-
terien.  

Schülerinnen und Schüler verfügen 
über weitreichende Kenntnisse zum 
eigenen sportlichen Handeln in allen 
Inhaltsfeldern und können diese vor 
dem Hintergrund erlebter Praxis 
souverän reflektiert anwenden und 
nutzen. Sie können jederzeit über 
ihr eigenes sportliches Handeln und 
das der anderen situativ angemes-
sen differenziert reflektieren. 

Fachliche Kenntnisse 
zum eigenen sportli-

chen Handeln 
(9 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen 
kaum angemessene Grundkenntnisse 
zum eigenen sportlichen Handeln auf. 
Sie weisen in weiten Bereichen Lücken 
auf. Sie verfügen nur über rudimentä-
re Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und 
können über ihr eigenes sportliches 
Handeln und das der anderen nicht 
immer sachgerecht reflektieren. 
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Schülerinnen und Schüler verfügen 
über vertiefte Kenntnisse zum sport-
lichen Handeln im sozialen Kontext. 
Sie weisen sehr differenzierte 
Kenntnisse und Einsichten in den 
entsprechenden Inhaltsfeldern nach 
und können diese beim Mit- und 
Gegeneinander auch unter hohen 
Druckbedingungen sozialadäquat 
und teamorientiert anwenden. 

Fachliche Kenntnisse 
zum sportlichen Han-
deln im sozialen Kon-

text 
(9 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen 
schwach ausgeprägte Grundlage-
kenntnisse zum sportlichen Handeln 
im sozialen Kontext in nahezu allen 
Bereichen vor. Sie weisen lückenhafte 
Kenntnisse und Einsichten in den ent-
sprechenden Inhaltsfeldern nach und 
können diese beim Mit- und Gegenei-
nander auch nicht in Standardsituati-
onen sozialadäquat und teamorien-
tiert anwenden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
über grundlegende Kenntnisse zum 
Sport als Teil der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit. Sie können einfache 
gesellschaftliche Phänomene des 
Sports sachgerecht einordnen und 
für eigene sportliche Werthaltungen 
und Einstellungen nutzen. 

Fachliche Kenntnisse 
zum Sport als Teil der 

gesellschaftlichen 
Wirklichkeit 

(9 L 7) 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
kaum über angemessenes Grundla-
genwissen im Bereich des Sports als 
Teil der gesellschaftlichen Wirklich-
keit. Sie können nicht einmal grundle-
gende  gesellschaftliche Phänomene 
des Sports sachgerecht einordnen und 
für eigene sportliche Werthaltungen 
und Einstellungen nutzen. 

 

Methodenkompetenz 

Schülerinnen und Schüler wenden 
vielfältige Fachmethoden sowie 
Methoden und Formen selbststän-
digen Arbeitens selbstständig und 
eigenverantwortlich an. Sie können 
diese mühelos auf andere Sachver-
halte übertragen. Sie weisen dabei 
hohe Selbststeuerungskompetenz 
auf.  

Methodisch-strategische 
Verfahren anwenden 

(9 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden 
Fachmethoden sowie Methoden und 
Formen selbstständigen Arbeitens 
kaum selbstständig und eigenverant-
wortlich an und können diese auch 
nicht ohne starke Unterstützung  auf 
andere Sachverhalte übertragen und 
anwenden. Sie weisen nur sehr gerin-
ge Selbststeuerungskompetenzen auf. 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
in nahezu allen sportlichen Hand-
lungssituationen über differenzierte 
Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken und nut-
zen diese situativ angemessen beim 
gemeinsamen Sporttreiben. 

Sozial-kommunikative 
Verfahren anwenden 

(9 L 9) 

Schülerinnen und Schüler verfügen 
beim sportlichen Handeln oft nicht 
über sachgerechte Gruppenarbeits-, 
Gesprächs- und Kommunikations-
techniken. Sie lassen diese beim ge-
meinsamen sportlichen Handeln un-
genutzt. 
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Gute Leistungen Ende 
der Jgst. 9 

Leistungsanforderungen 
Ausreichende Leistungen Ende 

der Jgst. 9 

Urteilskompetenz 

Schülerinnen und Schüler beurtei-
len ihre sportbezogene Handlungs-
kompetenz und die der Mitschüle-
rinnen und Mitschüler selbststän-
dig, differenziert – auch unter 
Druckbedingungen - situationsan-
gemessen. 

eigenes sportliches 
Handeln und das der 
Mitschülerinnen und 

Mitschüler 
(9 L 10) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen 
ihre sportbezogene Handlungskom-
petenz und die der Mitschülerinnen 
und Mitschüler kaum sachgerecht. 
Ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung 
ist nur sehr schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler beurtei-
len ihre eigenen Kenntnisse und die 
der Mitschülerinnen und Mitschüler  
über sportbezogene Sachverhalte 
und Rahmenbedingungen auch un-
ter Druckbedingungen sachgerecht 
und differenziert. 

Grundlegende Sachver-
halte/ Rahmenbedin-
gungen des eigenen 

sportlichen Handelns, 
des Handelns im sozia-

len Kontext  
(9 L 11) 

Schülerinnen und Schüler nutzen ihre 
eigenen Kenntnisse und die der Mit-
schülerinnen und Mitschüler  über 
sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen kaum/ wenig 
sachlich. Ihre Selbst- und Fremd-
wahrnehmung ist schwach ausge-
prägt. 

Schülerinnen und Schüler beurtei-
len die Anwendung und Nutzung 
methodisch-strategischer sowie 
sozial-kommunikativer Verfahren 
und Zugänge im Sport bei sich und 
anderen stets eigenverantwortlich 
und differenziert. 

methodisch-strategische 
und sozial-

kommunikative Verfah-
ren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und 

Sport 
(9 L 12) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen 
die Anwendung und Nutzung metho-
disch-strategischer sowie sozial-
kommunikativer Verfahren und Zu-
gänge im Sport bei sich und anderen 
unsachgerecht/ lückenhaft. 

Beobachtbares Verhalten 

Schülerinnen und Schüler unter-
stützen einen geordneten Unter-
richtsablauf und übernehmen Ver-
antwortung für sich und andere. Sie 
unterstützen das Herrichten und 
Aufrechterhalten der Sportstätte 
selbstständig. 

Selbst- und Mitverant-
wortung  
(9 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstüt-
zen einen geordneten Unterrichtsab-
lauf nur auf Anweisung und über-
nehmen kaum Verantwortung für sich 
und andere. Sie unterstützen das Her-
richten und Aufrechterhalten der 
Sportstätte nur nach Anweisung.  

Schülerinnen und Schüler zeigen in 
Lern-, Übungs-, Trainingsprozessen 
eine hohe Bereitschaft, Unterrichts-
ziele zu erreichen; das bezieht sich 
auf sportbezogene - wie auch auf 
Reflexionsphasen; die Anstren-
gungsbereitschaft ist hoch. 

Leistungswille, Leistungs-
bereitschaft, Anstren-

gungsbereitschaft  
(9 L 14) 

Schülerinnen und Schüler zeigen sich 
in Lern-, Übungs-, Trainingsprozessen 
wenig interessiert und bemüht, Un-
terrichtsziele zu erreichen; das be-
zieht sich auf sportbezogene - wie 
auch auf Reflexionsphasen. Die An-
strengungsbereitschaft ist gering. 

Schülerinnen und Schüler setzen 
sich situationsangemessen eigene 
Ziele, wählen sachgerecht fachliche 
Kenntnisse und Fachmethoden bzw. 
Methoden und Formen selbststän-
digen Arbeitens situations- und al-
tersangemessen aus und verfolgen 
avisierte, realistische  Ziele eigen-
ständig bis zur Zielerreichung.   

Selbstständigkeit  
(9 L 15) 

Schülerinnen und Schüler setzen sich 
selten situativ angemessene eigene 
Ziele und müssen im Lern- Übungs- 
und Trainingsprozess  von der Lehr-
kraft zur Zielerreichung  stark angelei-
tet werden. Sie verfolgen Unterrichts-
ziele oftmals erst nach mehrfacher 
Aufforderung. 

Schülerinnen und Schüler kennen 
die Bewegungsfeld - und Sportbe-
reich - spezifischen Organisations- 
und Sicherheitsbedingungen und 

Mitgestaltung und Orga-
nisation von Rahmenbe-

dingungen  
(9 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
Bewegungsfeld - und Sportbereich - 
spezifischen Organisations- und 
Sicherheitsbedingungen nur teilweise 
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wenden diese allein und in der 
Gruppe sachgerecht an. 

und wenden diese nur auf ausdrückli-
che Aufforderung der Lehrkraft sach-
gerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein 
auf Gerechtigkeit ausgerichtetes 
Werteverständnis, kooperieren und 
kommunizieren alters- und situati-
onsadäquat. Sie nehmen sie Rück-
sicht auf andere und zeigen Kon-
fliktfähigkeit und Empathie. Darü-
ber hinaus können sie ihr eigenes 
Verhalten sowie das Verhalten an-
derer in sportlichen Konfliktsituati-
onen angemessen reflektieren. 

Fairness, Kooperations-
bereitschaft und –

Kooperationsfähigkeit 
(9 L 17) 

Schülerinnen und Schüler verhalten 
sich häufig situativ unangemessen 
und können die Leistungen anderer 
kaum anerkennen und wertschätzen. 
Außerdem können sie kaum kritische 
Distanz zu ihrem eigenen sportlichen 
Handeln entwickeln. Es gelingt ihnen 
kaum, ihr eigenes Verhalten sowie 
das Verhalten anderer in sportlichen 
Konfliktsituationen angemessen zu 
reflektieren. 

 

 

6.4. Grundsätze der Notenbildung 

Die Fachkonferenz Sport des Ruhr-Gymnasiums einigte sich auf folgende Grundsätze 
der Notenbildung: 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess, bezieht sich auf alle 
Unterrichtsvorhaben und berücksichtigt alle Formen und Grundsätze der Leistungsbe-
wertung in einem angemessenen Rahmen. Unverschuldete Unterrichtsausfälle werden 
bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport - wie z.B. leistungssportliches Engage-
ment, die Teilnahme an Schulsportwettkämpfen, die Ausbildung zur Sporthelferin oder 
zum Sporthelfer sowie ehrenamtliche Tätigkeiten - werden verbindlich als Bemerkun-
gen auf dem Zeugnis vermerkt. Sie können jedoch nicht als Teil der Sportnote berück-
sichtigt werden. 
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6.5. Beispiel eines kriteriengestützten Beobachtungsbogens  

 

 

Stand 10/2014 


